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Freitag M «. | den 8. Februar 1918. 

Amtlicher Teil. 
ZI. 666/Reg. 

Kundmachung. 
Die am 5. ds. Mts. ausgegebene Nummer 4 des 

Landesgesetzblattes Jahrgang 1918 enthält das Gesetz 
vom 21. Jänner 1918 betreffend die Abänderung 
der Landtagswahlordnung. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 5. Jänner 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZL 462/Reg. 
Sundmachung. 

Die am 30. Jänner 1918 ausgegebene Nummer 1 
des Landes-Gesetzblattes Jahrgang 1918 enthält das 
FinanWesetz für das J ah r  1918. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 30. Jänner 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZL 509/Reg. 
Kundmachung» 

Die am 1̂ ds. MtS. ausgegebene Nummer 2 des 
Landesgesetzblattes Jahrgang 1918 enthalt daSGesetz 
betreffend die zeitweiligen Bezüge der Landesfunk
tionäre. 

F ü r s t t t c h e « e g i e r u n g . -  -
V a d u z ,  am 1. Februar 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Imhof. -

23, 635/S«g. 
Verordnung 

betreffend de« Lebensmittelverkehr. 
Auf Grund des Beschlusses der Landesnotstands-

kommission vom 31. Jänner l. I .  wird verordnet: 
Wer künftighin.Getreidefrüchte (Weizen, Fesen, 

Gerste, Roggen, Mais) oder daraus erzeugtes Mehl 
unbefugt außer Landes bringt, wird von der Mehl-
Zuteilung auf bestimmte Zeit ausgeschlossen und außer-
dem mit Arrest bis zu 14 Tagen bestraft. Der  
gleichen Ahndung unterliegt der Versuch sowie die 
Beihilfe zur unbefugten Ausbringung von'Getreide 
und Mehl. 

Da« Ausbringen von Brot und anderem Gebäck 
in einem den Tagesbedarf deS Betreffenden über-
steigenden Ausmaße, die Ausfuhr von Bohnen sowie 
dag Aufkaufen von Lebensmitteln aller Art zum 

Zwecke der Versendung ins Ausland ist bei ange-
messenen Geld- und ArreststrHfen untersagt. 

Die aufgegriffenes Waren Perfallen. 
Fürstliche ReOeruug. 

V a d u z ,  am 1. Februar 1918. 
Der fiirftj. Landesverweser: 

m- Smhpf. 
ZI. 455/Reg. 

Kundmachung 
betreffend die Fleischversorgung. 

Zwecks Minderung der bei Hey bisherigen Fleisch-
preisen seitens desLandes zu'.dm Schlachtungen zu 
leistenden namhaften Zuschüsse werden von jetzt ab 
auf Grund des bezüglichen Beschlusses der Landes-
notstandskommission die Hrei f t  für Rindfleisch und 
Innereien wie folgt bestimmt-

F ü r  Lungen- und Rostbratchlstücke mit Kr. 6.50, 
für.alle übrigen Fleischsortem u n ^  rohes Fett mit 
Kr- 6.—i für Leber und Hirn^ M 4 R r . ,  für Herz, 
Nieren und gerichtete Kutteln M i t  3 Kr., für Lunge 
mit-2  L t . ,  für KopWsch # nach Dualität mit 
Kr. 1.20 bis Kr- 1.50 per Ii Kg. 

Bedürftige erhalten überAnlangenvon ihrer Or t s '  
vorstehung eine Anweisung auffden BeMg von Rind-
fleisch (mit Ausnahme der Luygen- und Hostbraten-
stücke) zu dem ermäßigten Preise pon.5 Kr. per 1 Kg. 
Bei Ausstellung dieser-Anwejsüngen aufFleischbezug 
zu ermäßigtem. Preis Hat die OrtDopstchuyg ein? 

gehen. I n  der Anweisung ist jene Menge Fleisch 
zu bezeichnen, welche der Betreffende jeweils oe-
ziehen kann. Bei deren Festsetzung ist auf den 
Hausstand der Partei Bedacht zu nehmen. 

Jeder Mißbrauch dieser Anweisungen wird mit 
deren sofortigen Entzüge bestraft. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 2. Februar 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 549/9tcg. 
Kundmachung. 

Die am 4. dS. Mtt . .  ausgegebene Nummer 3 des 
Landesgesetzblattes Jahrgang 1918 enthält das Gesetz 
vom 21. Jänner 1918 betreffend die Bezüge der 
Mitglieder des ständigen Gemeinderates. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 4. Februar 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

ZI. 572/Ncg. 
Knndmachnng. 

Die am 6. ds. Mts. ausgegebene Nummer 5 des 
Landesgesetzblattes Jahrgang 1918 enthält das Gesetz 
vom 21. Jänner 1918 betreffend die Konsorten
wälder in der Gemeinde Triesenberg. 

Fürstliche Regierung. 
V a d u z ,  am 6. Februar 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

I i e  neue olandLagSWahtordnung. 
(O.) Wie aus einer amtl. Kundmachung des heutigen 

Blattes hervorgeht, ist das Gesetz betr. Abänderung de? 
LandtagswaHlordnung nunmehr ausgegeben wor-
den. E s  hat also die Höchst? Genehmigung Sei« 
ner Durchlaucht erhalten; unser gnädigster Lan-
desftt.rft hat das Ku Beginn der letzten Land-
tagstagung durch den Mund  seines Vertreters 
gegebene Versprechen in edelster Weise, wie dies' 
nicht anders zu- erwarten war,  eingelöst. 

Der Entwurf dieses wichtigen Gesetzes ist i n  
der Beilage p Nr. 2 dieses Blattes abgedruckt. 
E s  Hat im Laufe der LandtagAoerhandlungen nu r  
weniges M r  zum Teile sehr wichtigeAenderm»-
gen erfahren, durch welche die Frist, für Zu-
Stellung der Wahlzettel oerläirgert, jene für die 
Kundmachung der Wahltage verUcht und die 
-Bestimmung getroffen wurde, daß nur  a m t 
l i che  Stimmzettel vertvendet werden düxfen. > 

I m  Folgenden gsben wir eine gedrängte Dar--, 
stellung der wichtigeren Bestimmungen in» All-
gemeinen und des Verfahrens Bei den Wahles 
im Besonderen in fttr$em Bergleiche mit dem 
bisherigen Wahlgesetze. 

1. A l l g e m e i n e s .  
Der inhaltsschwerste und wichtigst^, der 3 4  

Paragraphe der neuen 'Landtag^wahlordnung, ist. 
der erste. Alles andere, was  das Gesetz ent
hält, sind eigentlich nur  MsMrungMestimnmn-
Igen Mchu. 

§ 1 sagt, daß von den 15 Mtgliedern oes 
Landtages drei vom Füirsten a u s  der waUfähi-
gen Bmölkerung des Fürstentums ernannt und 
die »übrigen aus derselben vom Vofke gewählt 
werden. Tiefe kurze Bestimmung gDt uns  das  

Aortschritte in der Landwirtschaft. 
Einiges über Wechselwirtschast. 

M i t  besonderer Berücksichtigung liechtensteinischer Verhältnisse. 
(Bon A d o l f  S c h ä d l e r ,  Gutsinspektor.) 

Trnster als je gestaltet sich die wirtschaftliche 
Lage unseres Landes. Eine im Verhältnis M r  
Biodenftache geringe lernte an FeldprodMen nnd 
ein steter Rückgang der Milchproduttion infolge 
schlechten Heues und des Kraftfutternlangels Mj* 
ren uns eindringlich, wie wichtig der gute Aus-
fall der inNndischen Ernte an Feldfrüchten und 
an Futter heute ist. Unsere Landwirtschaft hat 
nicht Hloß das I n l a n d  mit einer Reihe wichtig-
ster Lebensmittel voll p oersorgen, sondern sie 
sollte darüber hinaus noch Vieh und Milchpvo-
dufte ans Ausland abgeben können, >zur Erleich
terung der Einfuhr von Rohstoffen und anderer 
unentbchrlicher Hilfsmittel, deren unser Land 
bedarf. S o  gebietet uns  nicht blos unser eigenes 
Htteresse, sondern auch unsere Pflicht gegeniüib^r 
dem ganzen Lande, alle unsere Kräfte anzuspan-
neu, um große Ernten zu erzielen. Anleitung 
und Belehrung dayücher, wie oas erreicht wer-
den kann, ist dcrher »Achst dem ernsten Willen 
M r  M i t a M i t  der Bauern selbst 'heute mehr a l s  

je notwendig. Aus diesem Grunde seien hier 
einige Ratschläge und Winke Wer  die Durchfüh-
rung der Wechselwirtschaft, d. H. der wechselweisen 
Benutzimg des BvdenS als Acker und als  Wiese 
gegeben. S i e  dürften manchem Landwirt will-
'kommen sein. E s  ist j a  nichts Nettes, was' ich 
empfehlen will. I n  großen Gebieten unserer Nach-
Darländer hat sich diese Wirtschaftsweife be-
reits eingebürgert und auch in unserm Lande ha t  
schon manch tüchtiger Berufsgenosse schöne C r -
folge mit ihr erzielt. Ts  ist auch keine vor
übergehende Maßnah,ne für KriegsöerMlnisfc, 
Zu der da geraten wird. Die Wvchselwirtschaft 
wird auch dann noch! am Platze fein, ivenn der 
lang entbehrte Frieden wieder ZinKUg gehalten 
Halben wird und geordnete Zustände den Handel 
und VerTehr wieder in sichere Geleise zurückge-
M r t  haben. 'Denn eine Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion und namentlich auch einer 
vermehrten Selbstversorgung des Betriebes mit 
eigenen Produkten, mit Na'hrungs- und Futter-
Mitteln, wird stetsfort K r  den bäuerlichen Betrieb 
die größte Bedeutung haben. 

I c h  will mm iiVergehen KU meinem eiaentkichen 
Thema und nach fönenden GesWsPunkten das-
selbe behandeln: 

1. Borteile der WechselwirtWaft. 
2. Wo ist es angezeigt, Wechselwirtschaft zu be« 

treiben? 
3. Wahl der Fruchtfolge. ; 
4. Die Düngung. i 
5. Der Umbruch. 
6. 'Die weitere Bodenbearbeitung. '• i 
7. S aat und Pflegt.« • ' . 1 
8. .Ernte,  Drusch und Aufbewahrung. » 
9. Der  Anbau der einzelnen Feldftjiichte. 
10. Die Kleegrasmischung. 

1. Vorteile der Wechselwirtschaft. 
Wer im F M j a h r  unsere Wiesen als sachoer-

ständiger Landwirt betrachtet, der kann nicht er-
baut sein von dem Bild, das sie ihm vieler-
or ts  bieten. Weite Strecken unserer Wiesen klei-
den eine Menge lästiger Unkräuter in ihrer O W s -
zeit. Wir treffen da die mannigfaltigsten UnkrÄu-
ter an ;  so sind #. B. große Flüchen mit Sauer--
antpfern bedeckt, daneben steht der scharfe Hah-
nenfuß mit seinen gelben Blüten und wieder auf 
andern Wiesen prangen im schneeigen Weiß '  die 
Wehenden, grobstengligen DoldengewÄchse des 
WiesenterVels und Wlberkropfes u. a. m. Die 
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